
Betrunken  im  Auto  –  und
„keinen Zentimeter“ gefahren?
von Andreas Milk
Strafprozesse wegen Trunkenheit im Verkehr sind meist keine
allzu komplexe Sache: Jemand ist betrunken Auto gefahren, die
Polizei hat ihn geschnappt und eine Blutentnahme veranlasst,
das Ergebnis ist dokumentiert – fertig. Bei dem Bergkamener
Marius G. (37, Name geändert) ist die Sache etwas schwieriger.
Dass  er  am  frühen  Abend  des  5.  September  2024  rund  1,7
Promille geladen hatte, ist unstrittig. Dass er in seinem Kia
saß, ebenfalls. Aber: „Ich habe das Auto nicht bewegt. Keinen
Zentimeter!“, sagte er vor dem Kamener Strafrichter. Betrunken
im  eigenen  Wagen  zu  sitzen,  ist  merkwürdig  –  aber  keine
Straftat.

Marius G.s Erklärung für den ungewöhnlichen Zeitvertreib: Er
habe fürs folgende Wochenende mit seiner Frau einen Ausflug
geplant  und  testen  wollen,  ob  der  Kia  noch  problemlos
anspringt. Denn der Wagen habe vorher wochenlang nur vorm Haus
gestanden. G. selbst hatte sich in der Zeit auf ausgedehnte
Radtouren verlegt.

Wie auch immer: Ein Nachbar zeigte G. an, weil er gesehen
haben will, dass G. sehr wohl Auto gefahren war und den Kia
danach wieder einparkte. Das nachbarschaftliche Verhältnis ist
nicht das beste. Auch ein Besucher, am 5. September wegen
einer Baustellenbesichtigung vor Ort, bekam den Knatsch mit –
und  glaubt,  G.  beim  Einparken  gesehen  zu  haben.  G.s
Schwiegervater dagegen berichtete, der Kia habe kurz vor 18
Uhr am Haus gestanden. Die angebliche Trunkenheitsfahrt war
laut Aktenlage aber nach 18 Uhr. Und dann war da noch G.s
Frau. Sie kam seinerzeit erst heim, als ihr Mann sich schon
mit der Polizei auseinandersetzte. Und sie ist sicher: „Er
würde  sowas  nicht  tun.“  Marius  G.  hatte  schon  mal  seinen
Führerschein verloren und nach eigenen Angaben heftig darunter
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gelitten.

Der Kia ist keine Hilfe: Die technischen Voraussetzungen, vom
5. September quasi ein elektronisches Fahrtenbuch auszulesen,
sind nicht gegeben. Vielleicht kann ein weiterer Zeuge helfen.
Er  fehlte  beim  Gerichtstermin.  Die  Verhandlung  wurde
unterbrochen.  Im  August  wird  sie  fortgesetzt.

Schreckschusswaffe  und
Spucke:  Prozesse  erst  mal
vertagt
von Andreas Milk
Zwei  plötzliche  körperliche  Angriffe  –  einer  an  der
Bergkamener Hochstraße, einer auf der Kamener Severinskirmes –
hätten an diesem Vormittag Thema vor Gericht sein sollen. Das
Problem: Es fehlten entscheidende Leute.

In dem Bergkamener Fall war der Angeklagte Martin G. (35,
Namen geändert) pünktlich gemäß Ladung zur Stelle. Am späten
Abend des 27. Dezember 2024 soll er drei oder vier Mal eine
Schreckschusspistole  vor  dem  Gesicht  eines  anderen  Mannes
abgefeuert  haben;  ein  nicht  näher  benannter  Reizstoff  sei
dabei ausgetreten. Hintergrund war womöglich Eifersucht: Der
verletzte Mann war zu dem Zeitpunkt mit der Ex-Freundin von
Martin G. zusammen. Genauer aufgeklärt wird die Sache – wenn
überhaupt – wohl erst im Spätsommer bei einem weiteren Termin
im  Kamener  Amtsgericht.  Denn  diesmal  waren  das
Schreckschussopfer und die Frau nicht da. Grund: Wegen eines
Versehens bei der Prozessvorbereitung waren die Ladungen an
die  beiden  nicht  rausgegangen.  Und  Martin  G.  selbst
verweigerte die Aussage – sein gutes Recht als Angeklagter.
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Ganz anders die Situation im Fall der Attacke bei der Kamener
Kirmes. Julian S. soll eine junge Frau angegangen sein – in
Form von Anspucken, einem Schlag mit der flachen Hand auf die
Wange  und  Beschimpfungen  wie  „Hure“  und  „Schlampe“.
Mutmaßlicher Hintergrund: ein Konflikt zwischen S. und dem
Vater der Frau um S.‘ Kontakt zu dessen minderjährigem Sohn.
Diesmal waren die Zeugen da – bloß der Angeklagte nicht. Er
steht  unter  Betreuung  und  ist  nicht  ganz  problemlos  zu
erreichen. Jedenfalls: Auch in seinem Fall soll es in einigen
Wochen nochmal einen Anlauf geben.

 

Mann droht: „Mit dem Knüppel“
ins Jobcenter
von Andreas Milk
Jürgen  K.  aus  Bergkamen  ist  52  Jahre  alt,  hat  keine
Vorstrafen, ist ein schmächtiger Typ. Im Kamener Amtsgericht
hatte er einen Termin beim Strafrichter. Am Morgen des 14.
März hatte er telefonisch einer Mitarbeiterin des Jobcenters
gedroht,  „mit  einem  Knüppel“  vorbeizukommen.  Denn  es  gab
Stress in Zusammenhang mit seinem Leistungsbezug.

Kurz gefasst: K. war in ein Zuständigkeits-„Ping-Pong“ (Zitat
Amtsrichter)  zwischen  Jobcenter  und  Arbeitsagentur  geraten;
nach Auskunft der Frau vom Jobcenter fehlten wohl Unterlagen
über Lohn, den K. in einem Arbeitsverhältnis bekommen hatte.
Und  schon  vor  der  Knüppel-Drohung  soll  K.  gegenüber  dem
Hotline-Team ausfallend geworden sein. Im Detail festgehalten
wurde das aber nicht.

Im Gerichtssaal gab sich K. reumütig, entschuldigte sich bei
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der Frau, versprach dem Richter, so etwas werde sich nicht
wiederholen.  Sein  Verteidiger  warb  nochmal  um  Verständnis:
Sein  Mandant  sei  im  März  „massiv  verärgert“  gewesen  –
schließlich  ging  es  um  Geld,  das  er  dringend  brauchte.

Seit dem 14. März war Ruhe. Einen Ansporn, dass das so bleibt,
bekam Jürgen K. in Form des Urteils: Der Richter verhängte
sozusagen eine Geldstrafe auf Bewährung. 50 Tagessätze à 15
Euro, 750 Euro also, muss K. zahlen, falls er innerhalb der
kommenden zwei Jahre nochmal solchen Mist baut. Er nahm das
Urteil sofort an.

BVB – Bayern München 45 Euro:
Ticket-Verkäufer ohne Tickets
von Andreas Milk
Der Bergkamener Lukas T. (22, Name geändert) hatte voriges
Jahr Tickets für allerlei hochklassige Fußballbegegnungen im
Angebot. Das Problem bei seinen Internetverkäufen: Er besaß
die Karten gar nicht. Kassiert wurde trotzdem: zum Beispiel 45
Euro für eine Partie BVB – FC Bayern München vorigen Oktober.
Schalke gegen Kaiserslautern war bei T. schon für 35 Euro zu
haben – wie gesagt, nur scheinbar. Die Kunden warteten nach
Zahlung  vergeblich.  240  Euro  Schaden  richtete  Lukas  T.
insgesamt an. Wegen Betruges war er jetzt in Kamen vor dem
Strafrichter angeklagt.

Aber so wie seinerzeit bei den Tickets, war im Gericht auch
von T. nichts zu sehen. Vier Anklagen lagen fertig auf dem
Tisch; eine fünfte befinde sich noch in Zustellung, brachte
der  Richter  den  Vertreter  der  Staatsanwaltschaft  auf  den
neuesten Stand. T. hatte also wohl nochmal nachgelegt.
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Die Juristen waren sich schnell einig: In Abwesenheit erging
ein Strafbefehl gegen T., und zwar über 180 Tagessätze à 20
Euro. Das ist happig. Falls er Einspruch einlegt, gibt es
einen  neuen  Verhandlungstermin.  Falls  er  zahlt,  wird  das
Verfahren im fünften Fall wohl großzügig eingestellt, weil er
nicht mehr weiter ins Gewicht fiele. Neben den 3.600 Euro
Strafe soll T. noch den Schaden – die 240 Euro – wieder
ausgleichen.

 

Kindergeld-Chaos:  Betrug  war
es aber nicht
von Andreas Milk
„Ich – als Angeklagter vor Gericht? Nie im Leben!“ Vorsicht
mit diesem Satz. Vor dem Kamener Jugendrichter saß jetzt der
22-jährige Jonas K. (Name geändert) wegen Betrugs. Es ging um
sein Kindergeld, das angeblich zu Unrecht an seine Mutter
gezahlt wurde, die es wiederum dem Sohn gab. Der war zur
fraglichen  Zeit  –  einige  Monate  zwischen  Sommer  2022  und
Frühjahr 2023 – in einer Berufsausbildung.

Klingt alles recht einfach. Aber es ging allerhand schief. Das
gilt vor allem für den Schriftverkehr im Dreieck Mutter – Sohn
– Familienkasse. Kurz gesagt: Briefe kamen nicht an, oder
jedenfalls  nicht  da,  wo  sie  ankommen  sollten.  Die
Familienkasse überwies das Kindergeld auf das Konto der Mutter
bei  der  Sparkasse  Bergkamen-Bönen.  Jonas  K.  brach  eine
Ausbildung ab, setzte sie aber schon wenige Wochen später bei
einem  neuen  Ausbildungsbetrieb  fort.  Das  bedeutete:  Der
Kindergeldanspruch der K.s blieb trotz Jonas‘ Volljährigkeit
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bestehen. Doch die Familienkasse erfuhr wohl erst einmal nur
vom Ende des ersten Ausbildungsverhältnisses, nicht vom Start
des  zweiten.  Letztlich  kam  es  zur  Strafanzeige  wegen
vermeintlichen  Betrugs.

Im Prozess wurde schnell klar: Kein einziger Cent Kindergeld
war geflossen, der nicht hätte fließen dürfen. Staatsanwältin
und Verteidiger beantragten Freispruch für Jonas K., und den
kriegte der junge Mann dann auch. Die Kosten des Verfahrens
trägt die Staatskasse.
Ärgerlich für die K.s: Es sieht so aus, als müssten sie die
Forderung der Familienkasse nach Rückzahlung des Kindergeldes
erfüllen.  Denn  der  Anspruch  auf  das  Geld  war  nun  mal
seinerzeit  nicht  korrekt  belegt  worden.

Mit 2,8 Promille über die A1:
Portion Glück im Unglück
von Andreas Milk
Er sei jeden Tag dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert sei
am Vormittag des 21. November 2024, erklärte Willem K. (55,
Name geändert) aus Rheda-Wiedenbrück in seinem Prozess vor dem
Kamener Strafrichter. An jenem Tag war er über die A1 bei
Bergkamen gerauscht, auf dem Heimweg von einem Kongress – mit
2,8 Promille Alkohol im Blut. Erst geriet er in die Leitplanke
an einer Baustelle, danach rammte er zwei Autos. Schadenshöhe:
im  Bereich  von  40.000  Euro.  Das  Wichtigste  aber:  Die
Fahrzeuginsassen wurden gar nicht oder nur leicht verletzt.

Bei Entnahme der Blutprobe ein, zwei Stunden später notierte
der  Arzt,  ihm  seien  bei  K.  keine  Ausfallerscheinungen
aufgefallen. Das legte die Frage nah, ob es sich um einen
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Gewohnheitstrinker  handele.  Im  Prozess  verneinte  K.  das,
allerdings eher halbherzig. „Eigentlich“ könne er derart blau
nicht fahren. Der Unfall habe ihm die Augen geöffnet, ergänzte
sein  Verteidiger;  er  suche  sich  Hilfe,  unter  anderem  „im
klinischen Bereich“. Auch vom Gerichtsverfahren zeigte sich K.
beeindruckt.  Er  hat  keine  Vorstrafen  und  eine  einzige
Eintragung  in  Flensburg  wegen  eines  Tempoverstoßes.

Er wolle alles tun, dass sich ein Geschehen wie das am 21.
November nicht wiederholt, bekräftigte er. Das Urteil: eine
Strafe  von  60  Tagessätzen  à  110  Euro  wegen  fahrlässiger
Gefährdung  des  Straßenverkehrs.  Das  ist  seinem  Einkommen
angemessen: K. verdient gut in seinem Job. Er muss außerdem
mindestens  weitere  acht  Monate  auf  seinen  Führerschein
verzichten. Bevor er wieder einen bekommt, wird ihn sich die
Straßenverkehrsbehörde  vorknöpfen,  Stichwort  MPU.  Willem  K.
nahm das Urteil an.

 

Erst  Urteil  –  dann  F-Wort:
Jobcenter-Mitarbeiterinnen
beleidigt
von Andreas Milk
„Fotzen“ oder „Kotzen“? Das war die Frage im Prozess gegen
Timo H. (32, Namen geändert) am Kamener Amtsgericht. Es ging
um einen Vorfall am Vormittag des 25. März, direkt vor dem
Gerichtsgebäude. H. war gerade verurteilt worden. Danach soll
er  zwei  Mitarbeiterinnen  des  Jobcenters,  die  gegen  ihn
ausgesagt  hatten,  „Fotzen“  genannt  haben.  Er  selbst  sagt:
Unsinn – er habe bloß gerufen, dass „mittlerweile alles zum
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Kotzen“ sei.

Die Stimmung beim Wiedersehen diese Woche vor dem Strafrichter
war  erwartungsgemäß  nicht  die  beste.  H.  beharrte  darauf,
nichts Beleidigendes gesagt zu haben – vielmehr seien es die
Leute vom Jobcenter gewesen, die nach dem Gerichtstermin im
März Despektierliches geäußert hätten, etwa, dass H. in den
Knast gehöre und verrecken solle. „Aber da stehe ich drüber“,
sagte er. Die beiden Jobcenter-Frauen und ein Kollege, der
seinerzeit mitgekommen war, schilderten übereinstimmend, wie
H. erst im Gebäude ein bisschen rumgepampt, dann draußen auf
der  Poststraße  „Fotzen!“  gerufen  habe.  Und  eben  auch  nur
dieses eine Wort, nicht einen ganzen Satz mit „Kotzen“. Das
Trio ging danach direkt zur Polizei, die nicht weit von ihrem
Dienstort entfernt ist.

Eine Zeugin sagte immerhin für Timo H. aus: Martina D., eine
Bekannte H.s aus Bergkamen. H. habe sich „zu Recht aufgeregt“
damals – aber nichts von „Fotzen“ gesagt. Wäre es so gewesen,
hätte sie selbst ihn zurechtgewiesen. „Ich drehe durch bei
solchen Sprüchen.“
Es  half  ihm  nichts:  H.  wurde  wegen  Beleidigung  zu  einer
Geldstrafe  von  50  Tagessätzen  à  15  Euro  verurteilt,
entsprechend  der  Höhe  seines  Bürgergeldbezugs.  Gegen  die
Entscheidung des Richters will er vor dem Landgericht Dortmund
Berufung einlegen. Der Richter hatte erklärt, in den Aussagen
der Frauen – sachlich und ohne Groll vorgetragen – habe er
keinerlei  Hinweise  auf  eine  falsche  Verdächtigung  finden
können. Ganz abgesehen davon, dass so eine Nummer sie die
Stelle kosten könnte.



Nett,  aber  hartnäckig:
Geldstrafe  für
Wiederholungstäter
von Andreas Milk
Der Bergkamener Markus G. (41, Name geändert) ist ein Muster-
Angeklagter: höflich und freundlich, vor allem aber geständig
– was er verbockt hat, gibt er zu. Nun stand er wieder mal
wegen Diebstahls vor dem Strafrichter in Kamen. Am 26. Oktober
2024 war er bei Aldi an der Bergkamener Geschwister-Scholl-
Straße geschnappt worden. Für 18,57 Euro hatte er Getränke
geklaut.

„Eine dumme Aktion“, bekannte er jetzt beim Prozess. Erst kurz
vorher war er verurteilt worden, weil er bei einem Kamener
Getränkehändler übern Zaun geklettert war und Pfandgut hatte
mitgehen lassen. Mittlerweile hat er als Ersatz für eine nicht
gezahlte Geldstrafe 19 Tage im Gefängnis verbracht. Das sei
„viel Zeit zum Nachdenken“ gewesen, sagte er.

Derzeit wohnt G. noch in einer Notunterkunft. Aber es zeichnet
sich ab, dass es aufwärts gehen könnte mit ihm. Der gelernte
Speditionskaufmann hat eine Stelle bei einer Logistikfirma.
Was er aber leider auch hat: rund 5.000 Euro Schulden. Es sei
außerdem möglich, dass noch ältere Geldstrafen offen seien.
Wie  auch  immer:  „Das,  was  mit  der  Post  kommt,  wird
abgearbeitet.“  Die  Aussicht,  nochmal  im  Knast  landen  zu
können,  belaste  ihn  sehr.  Immer  wieder  war  es  in  seiner
Vergangenheit um eher kleinere Eigentumsdelikte gegangen, dazu
kam Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Für  den  Getränkeklau  bei  Aldi  verhängte  der  Richter  eine
Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Euro. An und für sich wäre
bei dem freundlichen Wiederholungstäter eine Freiheitsstrafe
auf  Bewährung  angemessen  gewesen.  Der  Vertreter  der
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Staatsanwaltschaft  hatte  sie  gefordert.  Aber  solch  eine
Maßnahme, so der Richter, „sollten wir uns für wichtigere
Sachen aufsparen“.

 

 

Vom  Nachbarn  angeschwärzt  –
vom Richter freigesprochen
von Andreas Milk
Der Bergkamener Marvin G. (24, Namen geändert) hat keinen
Führerschein  –  aber  mutmaßlich  Zugriff  aufs  Auto  seiner
Freundin und auf jeden Fall einen Nachbarn, Aki R., mit dem er
im Clinch liegt. R. will am 28. Januar gesehen haben, wie
Marvin G. mit dem Wagen über die Fritz-Husemann-Straße fuhr.
Tags darauf saß R. bei der Polizei und gab das zu Protokoll.
Nun saßen beide Männer in Kamen vor dem Strafrichter – Marvin
G. als Angeklagter, Aki R. als Zeuge.

Marvin  G.s  Aussage  war  knapp  und  eindeutig:  Er  sei  nicht
gefahren – „ich bin mir keiner Schuld bewusst“. Stress mit R.
gebe es schon lange. Aki R. bestätigte das. Er sagte auch, G.
habe  ihm  gegenüber  mal  behauptet,  eine  Fahrerlaubnis  zu
besitzen.
Tatsächlich aber ist G. wegen Fahrens ohne „Lappen“ sogar
schon vorbestraft. Verbunden war das Urteil mit einer Sperre
für den Erwerb eines Führerscheins.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft war sicher: G. war auch
am 28. Januar wieder „schwarz“ unterwegs – und mutmaßlich
schon früher. Er beantragte eine Geldstrafe für den Azubi in
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Höhe von 90 Tagessätzen à 15 Euro. Rausgegangen ist Marvin G.
aber mit einem Freispruch. Der Richter sagte, er sei nicht
restlos überzeugt von G.s Schuld. Das müsse er aber sein, um
ihn zu verurteilen. Aki R.s Aussage auf dem Zeugenstuhl sei zu
blass gewesen; er habe wenig Konkretes gesagt.

Dem (nicht mehr) Angeklagten Marvin G. empfahl der Richter,
jetzt  nicht  durch  einen  Fehler  seine  Chance  auf  einen
Führerschein zu gefährden. Und auch seine Freundin drohe sich
strafbar zu machen, wenn sie ihm das Fahrzeug überlasse, so
lange er gar nicht fahren dürfe.

Keine Scheinwerfer aus Polen:
Vermeintlicher  Betrüger
selbst angeschmiert
von Andreas Milk
17 Eintragungen umfasst das Vorstrafenregister von Sedat T.
(Name  geändert).  Zuletzt  hatte  es  eine  Haftstrafe  von
dreieinhalb Jahren gegeben wegen eines Betrugsdeliktes. Der
von  ihm  angerichtete  Schaden  geht  in  die  Hunderttausende.
Dagegen  ist  die  Anklage,  um  die  es  jetzt  im  Kamener
Amtsgericht  ging,  Kleinkram.  Per  Kleinanzeigen-Plattform  im
Internet habe T. in Bergkamen einen Schaden von 1.520 Euro
verursacht. Denn er sagte einem Kunden die Lieferung von zwei
BMW-Laserscheinwerfern  zu,  ließ  sich  das  Geld  von  ihm
überweisen  –  schickte  aber  keine  Ware.

In der Verhandlung stellte sich das Ganze als ein typischer
Fall von „Dumm gelaufen“ heraus. Seit der Haftentlassung habe
bei seinem Mandanten eine „gewisse Geldknappheit“ geherrscht,
berichtete T.s Verteidiger. In Polen habe er einen Lieferanten
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für Autoteile aufgetrieben und beschlossen, dort zu bestellen
und die gelieferten Teile an Kunden in Deutschland weiter zu
verkaufen.  So  war  es  wohl  auch  im  Fall  der  Scheinwerfer
gedacht. Bloß: Die kamen nicht. Und dann, so sagte es der
Anwalt,  habe  T.  dieses  Problem  auch  noch  seinem  Kunden
gegenüber  „schlecht  kommuniziert“.  Heißt:  Er  sandte  ihm
irgendeinen Paketschein – als Nachweis für den Scheinwerfer-
Versand, der gar nicht erfolgt war.

Heute  sei  T.  klüger,  so  der  Anwalt  weiter.  Mit  der
Scheinwerfergeschichte habe er sich quasi selbst reingeritten.
Das Geld seines Kunden habe er – abzüglich seines Gewinns –
nach Polen weitergeleitet. Bereicherung sieht anders aus. 250
Euro hat T. mittlerweile dem Kunden ersetzt; zur Rückgabe des
Restbetrages sei er – in Raten – ebenfalls bereit.

Gute Gründe eigentlich, das Verfahren einzustellen. Allerdings
hatte  die  Staatsanwaltschaft  noch  Bedenken:  Sie  will  erst
einen Nachweis, dass T. den von seinem Kunden überwiesenen
Betrag für die Scheinwerfer wirklich nach Polen durchgereicht
hat. Sobald er diesen Nachweis erbracht hat, könnte – muss
aber nicht zwingend – die Akte zugeklappt werden.

 

Sattelzug  rammt  Frau  im
Rollstuhl:  Prozess  um
Unfallflucht
von Andreas Milk
Unterschiedlicher hätten die Unfallgegner am Mittag des 14.
Oktober 2024 kaum sein können: Sattelzug streift Rollstuhl.
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Die  Frau  im  Rollstuhl  stürzt  und  verletzt  sich  am  Fuß.
Passiert ist das in Bergkamen-Oberaden auf der Straße In der
Schlenke. Der Mann am Steuer des Lasters, Berufskraftfahrer
Amir K. (48, Name geändert), stand jetzt wegen Unfallflucht in
Kamen  vor  dem  Strafrichter.  Schnell  war  klar:  Von
vorsätzlichem Abhauen kann nicht die Rede sein, eher von einem
Missverstehen oder Nicht-Wissen.

Die  Rollstuhlfahrerin  ist  Beschäftigte  der  in  Oberaden
ansässigen Werkstatt für Behinderte. Eine Videoaufnahme zeigt,
wie  der  Rollstuhl  gemächlich,  aber  ungebremst  in  Richtung
Fahrbahn rollt – seitlich hinein in Amir K.s Lastwagen. Der
Laster stoppt. K. steigt aus. Andere Leute – darunter Betreuer
aus der Werkstatt – kommen angelaufen. Sie kümmern sich um die
Verletzte, bugsieren sie wieder in den Rollstuhl. Irgendwer
soll gesagt haben, K. könne ruhig weiterfahren. Also steigt K.
wieder ein, fährt ein Stück auf den Betriebshof seiner Firma,
nur wenige Meter entfernt. Er habe vorher den Leuten gesagt,
falls jemand ihn noch wegen des Unfalls sprechen wolle, sei er
gleich gegenüber zu finden, schilderte er dem Richter. Die
Firma rief ihn dann nach Feierabend zuhause an: Die Polizei
sei da gewesen, wolle mit ihm reden. Noch am selben Tag fuhr
K. auf die Wache.

Seitdem war er seinen Führerschein los – und seinen Job. Den
Führerschein erhielt er nun vom Richter zurück. Das Verfahren
wurde wegen geringer Schuld vorläufig eingestellt. Als Buße
muss K. 600 Euro an die Deutschen Kinderhospizdienste zahlen.
Danach ist der Fall für ihn endgültig erledigt.

K. hätte nicht verschwinden dürfen. Aber andererseits war er
eben nicht wirklich verschwunden, sondern sehr wohl greifbar.
Offen  ist  noch,  ob  Mitarbeiter  der  Behindertenwerkstatt
Konsequenzen zu erwarten haben. Es wird ermittelt. Dass der
Rollstuhl sich selbstständig machen konnte, wird von Juristen
womöglich als fahrlässige Körperverletzung gewertet.


